
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Olaf in der Beek, Frank Sitta,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/19857 –

Grüner Klimafonds: Status quo des deutschen Beitrags für 
Klimaschutztechnologien

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der im Jahr 2010 von 194 Staaten gegründete Grüne Klimafonds (GCF: 
Green Climate Fund) fungiert als das zentrale multilaterale Instrument der in-
ternationalen Klimafinanzierung. Zentrales Ziel des Fonds ist es, klimabezo-
gene Maßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu stärken und ins-
besondere die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries 
– LDCs), die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern (Small Is-
land Developing States – SIDS) und die afrikanischen Staaten zu fördern 
(https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klima
politik/klimafinanzierung/gruener-klimafonds/).

Im Rahmen der 24. Weltklimakonferenz in Katowice (COP 24 vom 2. Dezem-
ber bis 14. Dezember 2018) haben die Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit Svenja Schulze und der Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Gerd Müller eine Ver-
doppelung der Zusage für den Fonds auf insgesamt 1,5 Mrd. Euro für die 
nächste Finanzierungsperiode angekündigt (https://www.bmu.de/pressemitteil
ung/schulze-und-mueller-in-katowice-deutschland-verdoppelt-zusage-fuer-int
ernationalen-klimafonds/).

Angesichts dessen, dass die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzprogramm 
2030 die Nutzung von CO2 (CCU – Carbon Capture and Utilization) als 
Forschungs- und Innovationsagenda aufgegriffen hat, rückt das Thema Klima-
schutztechnologien wieder vermehrt in den öffentlichen Fokus. Im Blickpunkt 
stehen vor allem vermeidbare Treibhausgasemissionen aus Industrieprozessen 
und die Förderung einer CO2-neutralen Kohlenstoffkreislaufwirtschaft 
(https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1679914/e01d6bd855
f09bf05cf7498e06d0a3ff/2019-10-09-klima-massnahmen-data.pdf?downlo
ad=1 – Kapitel 3.5.3.6 der Forschungs- und Innovationsagenda zur stofflichen 
Nutzung von CO2).

Der Weltklimarat (IPCC) stuft die Speicherung von CO2 (CCS – Carbon Cap-
ture and Storage) und die Verwendung von CO2 (CCU) als unverzichtbare 
Klimaschutztechnologien ein, sofern die Weltgemeinschaft das ambitionierte 
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Ziel von deutlich unter 2 Grad und besser 1,5 Grad Celsius des Pariser Klima-
schutzabkommens erreichen will.

Während China als weltweit größter Emittent von CO2 sowohl den Nutzen als 
auch den Markt von CCUS-Technologien (CCUS – Carbon Capture, Utilizati-
on and Storage) erkannt hat und bei der Erprobung und Entwicklung weltweit 
führend ist, sind laut „Evaluierungsbericht der Bundesregierung über die An-
wendung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes sowie die Erfahrungen zur 
CCS-Technologie“ unter den zahlreichen chinesischen Gemeinschaftsfor-
schungsprojekten solche mit deutschen Partnern selten. In der technischen Zu-
sammenarbeit zur CO2-Speicherung wurde der Austausch zwischen China und 
Deutschland gar eingestellt, hingegen priorisiert China die Zusammenarbeit 
mit Ländern wie dem Vereinigten Königreich, den USA oder Australien (vgl. 
Bundestagsdrucksache 19/6891 S. 26).

Aus Sicht der Fragesteller ist es erforderlich, dass über die technische Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftsmächten hinaus, auch Entwicklungs- und Schwel-
lenländer im Rahmen des Grünen Klimafonds von Klimaschutztechnologien 
wie CCS und CCU durch Technologie- und Wissenstransfers bzw. durch For-
schung und Entwicklung profitieren können – auch in Anbetracht des Ziels 
des Fonds, möglichst großvolumige Programme zu unterstützen, die strategi-
sche und innovative Maßnahmen beinhalten und um insbesondere die am we-
nigsten entwickelten Länder zu unterstützen.

 1. Welche konkreten Mittel plant die Bundesregierung, für den Grünen Kli-
mafonds in den Jahren 2020 und 2021 bereitzustellen (bitte unter Angabe 
der Haushaltstitel nach Jahren und Finanzvolumen aufschlüsseln)?

Die Bundesregierung hat im Jahr 2014 750 Mio. Euro für die Erstauffüllung 
des Grünen Klimafonds zugesagt. Die entsprechende Verpflichtungsermächti-
gung in Höhe von 750 Mio. Euro war bei Kapitel 2303 Titel 896 09 im Bundes-
haushalt 2014 veranschlagt.
Für die 1. Wiederauffüllung wurden im Jahr 2019 1.500 Mio. Euro zugesagt. 
Damit hat Deutschland seinen Beitrag im Verhältnis zur Erstauffüllung verdop-
pelt. Die entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500 Mio. 
Euro war bei Kapitel 2303 Titel 89609 im Bundeshaushalt 2019 veranschlagt.
Entsprechend der vereinbarten Fälligkeiten wurden von den Zusagen für die Er-
stauffüllung und die 1. Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds bis Ende 
2019 insgesamt 462,79 Mio. Euro ausgezahlt. Für das Jahr 2020 sind Auszah-
lungen in Höhe von 195,0 Mio. Euro und für 2021 in Höhe von 200,0 Mio. Eu-
ro vorgesehen.

 2. Welche weiteren konkreten Mittel plant die Bundesregierung welchen 
multilateralen Finanzierungsinstitutionen in den Jahren 2020 und 2021 
zur internationalen Klimafinanzierung bereitzustellen, und für welche 
konkreten Projekte und Maßnahmen sollen diese Mittel verwendet wer-
den (bitte unter Angabe der Haushaltstitel nach Jahren und Finanzvolu-
men aufschlüsseln)?

Multilaterale Klimafinanzierung wird überwiegend aus Kapitel 2303 Titel 896 
09 geleistet. Für 2020 ist die Bereitstellung von weiteren konkreten Mitteln für 
folgende Maßnahmen geplant:

Name

Auszahlungen 
2020
(in Mio. Euro)

Globale Umweltfazilität (GEF), 6. Wiederauffüllung 52,500
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Name

Auszahlungen 
2020
(in Mio. Euro)

Green Climate Fund (GCF) 120,000
Montrealer Protokollfonds (MP), 10 Auffüllung 11,935
Globale Umweltfazilität (GEF), 7. Wiederauffüllung 35,000
Partnerschaft zur Umsetzung der national festgelegten Kli-
mabeiträge (NDCP) über multilaterale Entwicklungsbanken 15,000
InsuResilience Global Partnership (KRV I) 32,000
Cities Climate Finance Gap Fund 8,000
Green Climate Fund (GCF), 1. Wiederauffüllung 75,000
Multi Donor Partnership Sustainable Landscapes (Pro 
Green) 48,000
Zentralafrikanische Waldinitiative (CAFI) von UNDP 7,150
Capacity Building Indigene Völker/lokale Gemeinden 
(IPLC) 4,850
Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCF), 
8. Wiederauffüllung 25,000
Batteriespeicherprogramm der Weltbank 80,000
Zentralafrikanische Waldinitiative (CAFI) – Ergänzungs-
haushalt 50,000
Green Baseload Initiative der Afrikanischen Entwicklungs-
bank 50,000
Global Agriculture and Food Security Programme 
(GAFSP) 100,000

Zum derzeitigen Planungsstand sind etwaige Zahlungen aus der Internationalen 
Klimaschutzinitiative (IKI) (Kapitel 1602 Titel 896 05) an multilaterale Finan-
zierungsinstitutionen aufgrund des Wettbewerbsansatzes der IKI noch nicht 
konkretisiert.
Beiträge für multilaterale Finanzierungsinstitutionen werden im Übrigen von 
der OECD ex-post ermittelt und veröffentlicht. Die Angabe des insgesamt anre-
chenbaren Finanzvolumens für die Jahre 2020 und 2021 ist somit zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich. Darüber hinaus liegt ein Bundeshaushalt für das Jahr 
2021 noch nicht vor.

 3. Welche weiteren konkreten Mittel plant die Bundesregierung für die in-
ternationale Klimafinanzierung im Rahmen der bilateralen Zusammenar-
beit in den Jahren 2020 und 2021 bereitzustellen, und für welche konkre-
ten Projekte und Maßnahmen sollen diese Mittel verwendet werden (bitte 
unter Angabe der Haushaltstitel nach Jahren und jeweils absolut und pro-
zentual aufschlüsseln)?

Für die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) (Kapitel 1602 Titel 896 05) 
ergibt sich die Mittelplanung für die bislang konkret vereinbarten bilateralen 
Projekte aus der anliegenden Tabelle (siehe Anlage 1). Sie konkretisiert die ge-
planten Auszahlungen für die Jahre 2020 und 2021. Im Übrigen werden alle 
konkret vereinbarten Projekte auf der Webseite der IKI dargestellt (https://ww
w.international-climate-initiative.com/de/projekte) Über weitere Projektförde-
rungen wurde bislang noch nicht abschließend entschieden.
Die Planungen zum Mittelabfluss aus anderen Haushaltstiteln für das Jahr 2020 
sind noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus liegt ein Bundeshaushalt für das 
Jahr 2021 noch nicht vor.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/20482



 4. Wie hoch sind die aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellten 
Mittel für die internationale Klimafinanzierung, die Deutschland im Rah-
men des Grünen Klimafonds bisher bereitgestellt hat (bitte unter Angabe 
der Haushaltstitel nach Jahren und Finanzvolumen aufschlüsseln)?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

 5. Für welche konkreten Projekte wurden die bisher aus dem Bundeshaus-
halt zur Verfügung gestellten Mittel für die internationale Klimafinanzie-
rung im Rahmen des Grünen Klimafonds verwendet (bitte realisierte lau-
fende und bewilligte Projekte nach Region auflisten und jeweiliges Fi-
nanzvolumen angeben)?

Die aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel werden gemein-
sam mit den Mitteln aller anderen Beitragenden in den durch die Weltbank ver-
walteten Green Climate Fund Trust Fund eingezahlt. Eine Zuordnung der Mit-
tel aus dem Bundeshaushalt zu einzelnen Projekten ist nicht möglich. Eine Lis-
te aller bewilligten Projekte des Grünen Klimafonds findet sich auf der Website 
des Grünen Klimafonds unter https://www.greenclimate.fund/projects.

 6. Wie verteilt sich der deutsche Beitrag bzw. die Gesamtheit der Mittel im 
Rahmen des Grünen Klimafonds seit 2014 anteilig auf Entwicklungs- 
und Schwellenländer, Least Developed Countries (LDCs), Small Island 
Developing States (SIDS) und afrikanische Staaten?

Die angestrebte Verteilung der Gesamtheit der Mittel des Grünen Klimafonds 
wird durch die Statuten („Governing Instrument“) und einzelne Direktorium-
sentscheidungen festgelegt. Dabei soll eine Verteilung der Mittel zwischen 
Anpassungs- und Minderungsprojekten von 50:50 erreicht werden. Zudem soll 
mindestens die Hälfte der Mittel für Anpassung an den Klimawandel Least De-
veloped Countries (LDCs), Small Island Developing States (SIDS) und afrika-
nische Staaten zur Verfügung gestellt werden.
Bis dato wurden 128 Projekte mit einem Finanzierungsanteil des Grünen Kli-
mafonds in Höhe von 5,3 Mrd. US-Dollar bewilligt, davon 1375 Mio. US-
Dollar in LDCs, 759 Mio. US-Dollar in SIDS, und 2143 Mio. US-Dollar in af-
rikanischen Staaten. Eine Unterscheidung zwischen Entwicklungs- und 
Schwellenländern erfolgt nicht. Eine Zuordnung der Mittel aus dem Bundes-
haushalt zu einzelnen Projekten ist nicht möglich.

 7. Für welche konkreten Projekte setzt sich die Bundesregierung durch ihre 
Vertreter im GCF-Direktorium (GCF – Green Climate Fund) ein?

Die Bundesregierung setzt sich im Direktorium des Grünen Klimafonds für 
Projekte ein, die das Mandat des GCF zur Förderung eines Paradigmenwech-
sels hin zu einer kohlenstoffarmen und klimaresilienten Entwicklung unterstüt-
zen. Zur Bewertung von Projektanträgen wurden durch das Direktorium sechs 
Investitionskriterien festgelegt: Wirkungspotenzial, Paradigmenwechsel, Nach-
haltige Entwicklung, Bedarfe des Empfängerlandes, Eigenverantwortung der 
Partnerländer, Effizienz und Effektivität. Die Bundesregierung setzt sich im 
Rahmen dieser Investitionskriterien für besonders ambitionierte und transfor-
mative Projekte ein.
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 8. Setzt sich die Bundesregierung im Rahmen des GCF-Direktoriums für 
den Technologie- und Wissenstransfer von CCS und CCU ein?

Wenn ja, in welcher Form?

Wenn nein, warum nicht?

 9. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob Mittel aus dem Grünen 
Klimafonds für die Forschung und Entwicklung bzw. Anwendung von 
CCS bzw. CCU eingesetzt werden?

Wenn ja, in welcher Form (bitte Höhe der Mittel und konkretes Projekt 
angeben)?

Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Bisher wurden keine Projektanträge mit Fokus auf Technologie- und Wissens-
transfer von CCS und CCU zur Befassung durch das Direktorium des Fonds 
vorgelegt.

10. Hat sich die Bundesregierung auf der Weltklimakonferenz (COP 25) in 
Madrid dafür eingesetzt, dass auch international und insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern Technologie- und Wissenstransfer 
sowie die Implementierung von CCS und CCU vorangetrieben werden?

Wenn ja, in welchem Rahmen?

Wenn nein, warum nicht?

Der „Technologiemechanismus“ unter der Klimarahmenkonvention (UNF-
CCC) ist ein wichtiges Instrument zur Erreichung der globalen Klimaziele. Die 
Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass alle Staaten einen angemessenen 
Beitrag zur Emissionsminderung leisten, um die Temperaturziele des Pariser 
Übereinkommens zu erreichen. Auch in Entwicklungs- und Schwellenländern 
ist hierzu der verstärkte Einsatz von Emissionsminderungstechnologien erfor-
derlich.
Die Verhandlungen zum Technologiemechanismus während der 25. Vertrags-
staatenkonferenz unter der Klimaschutzrahmenkonvention (Conference of the 
Parties, COP25) und zum Abkommen von Paris (Meeting of the Parties to the 
Paris Agreement, CMA2) beschäftigten sich in Bezug auf Klimatechnologien 
mit der Weiterentwicklung der am Technologiemechanismus beteiligten Institu-
tionen.
Der Einsatz spezifischer Technologien war nicht Gegenstand der Verhandlun-
gen der COP25 und CMA2. Grundsätzlich ist die Entscheidung über den Ein-
satz von Technologien die Entscheidung der Vertragsstaaten. Diese berichten in 
ihrer Nationalen Kommunikation über ihre Emissionen und Minderungsziele 
bzw. auch geplanten Minderungsziele und Aktionspläne an das Sekretariat der 
Klimaschutzrahmenkonvention bzw. deren Sekretariat.
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11. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass die 
Forschung und Entwicklung sowie der Technologie- und Wissenstransfer 
von CCS und CCU in Entwicklungsländern sowie die Implementierung 
derartiger Klimaschutztechnologien eine Treibhausgasminderungsoption 
darstellt?

Wenn nein, warum nicht?

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Bundesregierung der Auffassung, dass 
CCS und CCU das Potential bieten könnten, Treibhausgasemissionen auch in 
Entwicklungsländern zu verringern. Allerdings sieht die Bundesregierung deut-
lich größere Minderungspotentiale gerade auch in Entwicklungsländern in an-
deren Bereichen der Treibhausgasminderung. Im Zuge der Dekarbonisierung 
sieht die Bundesregierung im Bereich der anders nicht zu vermeidenden Pro-
zessemissionen in der Industrie Potenziale für den Einsatz von CCS. Ambitio-
nierte Minderungsziele können durch Kombinationen von neuen und bestehen-
den Technologien und Methoden erzielt werden, wie zum Beispiel Elektrifizie-
rung, Wasserstoff, nachhaltige biobasierte Rohstoffe, Produktersatz und CCUS.
Die Bundesregierung setzt in ihrer nationalen und internationalen Klimapolitik 
prioritär auf die Minderung von Treibhausgasemissionen, den Erhalt und die 
Verbesserung der natürlichen Senkenleistung sowie auf Anpassungsmaßnah-
men.

12. Vollzieht die Bundesregierung im Rahmen der „Exportinitiative Umwelt-
technologien“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit in Entwicklungsländern Wissens- und Technologie-
transfers im Bereich von Klimaschutztechnologien wie CCS und CCU?

Wenn ja, in welcher Form (bitte konkretes Zielland, konkretes Projekt 
und Höhe der Mittel angeben)?

Wenn nein, warum nicht?

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) fördert im Rahmen der „Exportinitiative Umwelttechnologien (EXI)“ 
keine Vorhaben im Bereich CCS und CCU.

13. Welche konkreten CO2-Einsparungspotentiale durch CCS und CCU sieht 
die Bundesregierung, insbesondere in Industrieprozessen, in Entwick-
lungs- und Schwellenländern, um zukünftig einen Beitrag zur Treibhaus-
gasminderung zu leisten (bitte in Tonnen CO2 angeben und nach Regio-
nen aufschlüsseln)?

Einsparungspotenziale sind nicht mit Speicherpotenzialen oder Nutzungspoten-
zialen gleichzusetzen, da die Berechnung von Einsparungen einen Bezugswert, 
bzw. ein Bezugsszenario benötigt, z. B. Altanlage, Technologiemix, oder „best 
available technology“. Zudem ist die Menge des technisch und wirtschaftlich 
abscheidbaren CO2 zu berücksichtigen, da diese nur einen Teil der Gesamt-
emissionen ausmacht.
Das Einsparungspotenzial von CCU hängt weiter von der Herkunft des CO2 
(fossil, biogen oder atmosphärisch), von der Stromquelle für die Umwandlung 
des CO2 und von der Lebensdauer des Produkts ab. Laut IPCC SR1.5 gibt es 
Hinweise dafür, dass die CCU in der Industrie nur eine geringe Rolle spielt, 
weil das Potenzial der Wiederverwendung von CO2 mit den derzeit verfügba-
ren Technologien begrenzt ist.
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CCU Technologien sind daher erst dann im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll 
anzuwenden, wenn unter Verwendung von erneuerbarem Strom CO2 als Aus-
gangsmaterial für kohlenstoffbasierte Materialien zur langfristigen Isolation 
von CO2 aus der Atmosphäre nutzbar gemacht werden kann.
Zu CO2-Einsparungspotenzialen in Entwicklungsländern sind der Bundesregie-
rung folgende Informationen bekannt:
– Potenzialstudie des Climate Technology Centre and Network (CTCN): 

„Carbon capture and storage potential in Nigeria“ (Link: https://www.ctc-n.
org/technical-assistance/projects/carbon-capture-and-storage-potential-nig
eria)

– CTCN-Factsheet zu CCS in der Mongolei als Extrakt des TNA-Berichts – 
Technology Needs Assessment For Climate Change Mitigation– Mongolia 
(Link: https://www.ctc-n.org/sites/d8uat.ctc-n.org/files/UNFCCC_docs/ref1
3x08_35.pdf)

– CTCN-Factsheet zu CCS in Thailand als Extrakt des TNA-Berichts – Tech-
nology Needs Assessment For Climate Change Mitigation– Thailand (Link: 
https://www.ctc-n.org/sites/d8uat.ctc-n.org/files/UNFCCC_docs/ref17x05_
3.pdf).

In vielen Ländern, u. a. der Mongolei (BMZ Geo-SFF Teilmaßnahme Nr. 60: 
„Kohlendioxidverpressung in der Mongolei“) ist die Informationslage über den 
Tiefen Untergrund für Speicherpotenzialabschätzungen unzureichend. Aus der 
Literatur sind Abschätzungen von Speicherkapazitäten für Indien, China, Mexi-
co, Indonesien, Südafrika, Brasilien und Mozambique bekannt, die hier zur In-
formation wiedergegeben werden, von der Bundesregierung aber nicht geprüft 
wurden:
China: 3088 Gt CO2

Brasilien: ca. 2000 Gt CO2

Indien: 510 – 815 Gt CO2

Südafrika: ca. 150 Gt CO2

Mexico: ca. 100 Gt CO2

Indonesien: 11.3 Gt CO2

Mozambique: 235 – 470 Mt CO2

Darüber hinaus liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

14. Welche konkreten Projekte und Maßnahmen werden im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit welchen 
Partnerländern durchgeführt, um den Einsatz von CCS und CCU zu för-
dern (bitte konkrete Projekte und Maßnahmen mit Finanzvolumen sowie 
entsprechende Partnerländer angeben)?

Es werden keine konkreten Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit zur Förderung von CCS und CCU durchgeführt.
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15. Welche konkreten Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den 
gemäß ihrer Antwort zu Frage 3 auf Bundestagsdrucksache 19/3149 vom 
Umweltbundesamt finanzierten und beauftragten Studien „Globale 
Treibhausgasemissionspfade bis 2050; Entwicklung von Szenarien, Poli-
tik und Technologieoptionen“ sowie „Bewertung von Methoden und Ver-
fahren von Carbon Dioxid Removal (CDR)-Technologien“ im Hinblick 
auf Umsetzbarkeit und Bindungspotential der Klimaschutztechnologien 
CCS und CCU?

Für die Haltung und die Erkenntnisse der Bundesregierung zu CCS und CCU 
im Hinblick auf die Carbon Dioxide Removal-Technologien BECCS und 
DACCS wird auf den Evaluierungsbericht der Bundesregierung über die An-
wendung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes sowie die Erfahrungen zur 
CCS-Technologie verwiesen (Bundestagsdrucksache 19/6891).

16. Welches wirtschaftliche Potential sieht die Bundesregierung im Bereich 
von CCS und CCU für Least Developed Countries (LDCs), Small Island 
Developing States (SIDS) und afrikanische Staaten?

Über das wirtschaftliche Potenzial in LDCs, SIDS und afrikanischen Staaten 
liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

17. Plant die Bundesregierung Fördermittel für den Klimainvestitionsfonds 
(CIF) der Weltbank für 2020 und 2021 ein, und ist in diesem Rahmen 
nach Kenntnis der Bundesregierung eine Förderung von CCS und CCU 
vorgesehen?

Wenn ja, in welcher Höhe?

Wenn nein, warum nicht?

Für das Jahr 2020 plant die Bundesregierung über den „Clean Technology Fund 
(CTF)“ der Klimainvestitionsfonds (CIFs) einen Beitrag in Höhe von 80 Mio. 
Euro aus dem Haushalt des BMZ (Kapitel 2303 Titel 896 09) zum Batteriespei-
cherprogramm der Weltbank. Die Förderung von CCS und CCU ist im Pro-
grammvorschlag des Sekretariats der Klimainvestitionsfonds nicht vorgesehen. 
Ein Bundeshaushalt für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor.

18. Welchen konkreten Dialogprozess mit welchen relevanten Stakeholdern 
hat die Bundesregierung bereits eingeleitet, um die Bedeutung der Kli-
maschutztechnologien CCS und CCU sowie deren Akzeptanz zu klären, 
so wie es das Eckpunktepapier für das Klimaschutzprogramm 2030 vor-
sieht (https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1673502/7
68b67ba939c098c994b71c0b7d6e636/2019-09-20-klimaschutzprogram
m-data.pdf?download=1, S. 19)?

Die Bundesregierung wird den Dialogprozess im Rahmen des Förderpro-
gramms CO2-Vermeidung und -Nutzung in Grundstoffindustrien ausschreiben.

19. Welche konkreten CO2-Einsparungspotentiale sieht die Bundesregierung 
im Bereich CCOS (Carbon Capture and Offshore Storage) in welchen 
Schwellen- bzw. Entwicklungsländern?

Über Einsparungspotenziale durch CCOS in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.
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20. Plant die Bundesregierung die Wiederaufnahme der technischen Zusam-
menarbeit zur CO2-Speicherung bzw. Verwendung von CO2 (CCUS-
Technologien) mit der Volksrepublik China?

Wenn ja, in welcher Form?

Wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung ist derzeit mit der Volksrepublik China im Hinblick auf 
CCUS-Technologien nicht bilateral in Kontakt, ist aber in den gängigen inter-
nationalen Foren wie dem Carbon Sequestration Leadership Forum vertreten, 
in dem auch die Volksrepublik China vertreten ist.
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